
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/10/24 15Os127/96,
13Os38/97

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1996

Norm

StPO §288 Abs2 Z1

StPO §295 Abs1

Rechtssatz

Wird lediglich der freisprechende Teil eines Urteils aufgehoben, dann bedarf es nicht der Aufhebung des den

schuldigsprechenden Teil betre8enden Strafausspruches und der Oberste Gerichtshof entscheidet über die dagegen

erhobene Berufung.
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